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Vorwort 

Das internationale Umfeld der schweizerischen Sicherheits- und Friedenspolitik 
' . . -

ist in intensive Bewegung geraten. Auch die schweizerische Sicherheitspolitik 

wird von diesem Prozess betroffen und dringende Revisionen stehen' an. Dazu 

gehört nicht ri.ur eine neue sicherheitspolitische Konzeption,. sondern im 
besandem auch. qie :r;asche und intensive Verstärkung der ausgreifenden 
Komponente unserer Sicherheitspolitik. Dass bis vor kurzem in diesem Bereich 

zuwenig getan wurde, hängt auch damit zusammen, dass die Schweiz nur über 
wenige Wissenschafter und Spezialisten verfügte;· die sich. mit diesen Fragen 

vollamtlich und.· auf dem höchsten Niveau der Professionalität beschäftigten. 
U mso grösser ist der Nachholbedarf in· diesem Bereich. 

Der. Autor des vorliegenden Heftes, Dr. Fred Tanner, ist Leiter. des internatio

nalen Lehrganges für Abrüsturig und Sicherheitspol~tik am Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internationales in Genf. Ich freue mich, dass 

. . 

sein Beitrag in dieser Reihe erscheinen kann. Er ist nicht nur ein Hinweis auf 
die gute Zusammenarbeit zwischen Genf und Zürich, sondern ·auch eine lllu-. 

' stration der konkreten Möglichkeiten einer aktiven schweizerischen Friedens

politik im Bereich der Rüstungs~ontrolle. Zugleich zeigt er die Notwendigkeit 
auf, mehr Denkarbeit in diesen Bereichen zu leisten und dafür auch die not

wendigen Expertenstellen zu schaffen. Nur wenn die Schweiz über eine solide 

. Basis an Spezialisten in all diesen international so wichtigen Fragen verfügt, 
wird sie in der Lage sein, eine langfristig kluge Politik der Exü;tenzsicherung 

von Land und Leuten zu betreiben. 

Zürich, 1. Februar 1990 Prof. Dr. Kurt R. Spillmarin 
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I Einleitung 

.Die Schweiz und insbesondere Genf ist weltweit als "Mekka" der Rüstungs

kontrollverhandlungen bekannt; die Rhonestadt ist Sitz bilateraler Rüstungs

kontrollgespräche der Grossmächte, multilateraler Verhandlungen im Rahmen 

der Abrüstungskonferenz sowie auch Konferenzort zahlreicher "Überprüfungs
treffen" bereits in Kraft getretener Verträge. Tatsächlich ist Gastgeber zu sein 

für die Schweiz schon ei:r~ lobenswerter Beitrag für die Rüstungskontrolle. Nicht 
weniger rühmlich ist die unlängst bekanntgegebene Absicht der Eidgenossen

schaft, vermehrt ihre guten Dienste anz1.1bieten, obschon letztere nicht zur Rü

stungskontrolle an sich gehören, nichtsdestoweniger aber mit ihnen in enger 

Verbindwig stehen.l Auch lässt die im Vorfeld der Armeeabschaffungsinitiative 
geführte Debatte erwarten, dass sich die schweizerischen Entscheidungsträger 
in der Zukunft vermehrt mit Friedens- und Rüstungskontrollpolitik beschäfti
gen werden. 

Dieser Artikel soll zur Beantwortung der Frage beitragen,. in welchem Aus-
. mass die schweizerische Regierung willens und fahig ist, eine eigentliche Rü

stungskontrollpolitik zu entwickeln, die über die passive Rolle eines Sitzung
staates von internationalen Organisationen und Verhandlungen hinausgeht. 
Bei gerrauerem Hinsehen zeichnet sich nämlich die Schweiz in ·diesem Bereich 

. . 

dtirch grosse Pas~ivität aus, vor allem im Vergleich zu anderen neutralen Staa-' 
. I 

ten wie z.B. Schweden oder Finnland. Johan Galtung .hat dies treffend formu-
liert, als er die Rolle der' helvetischen Delegation an der Zweiten Sondertagung 

der Vereinten Nationen über Abrüstung (1982) in New York wie folgt kriti

sierte2: "Die Rolle eines Beobachters, der .an einem besonderen. Tisch sitzt, am 

Rande der Weltgesellschaft und sich selbst informierend, aber wenig oder nichts 
beiträgt". 

Das mangelnde schweizerische Interesse an einer aktiven Politik im Bereich 
der Rüstungskontrolle hat sich Mitte der achtziger Jahre ·- angesichts der De
tente der Grossmächte, des INF-Abkommens und der zahlreichen sowjetischen 

1 Beispiele solcher Guten Dienste sind z.B. die Verifikation von Verträgen durch Drittstaaten 
oder die "fact-finding missions". Diese Tätigkeiten unterscheiden sich aber von den Rüstungs
kontrollmassnahmen dadlirch, dass sie die militärischen Fähigkeiten (V erhalten und Bewaff-
nung) von Drittstaaten nicht beeinträchtigen; . 
2 Galtung, Johan, Es gibt Alternativen- Vier Wege zu Frieden und Sicherheit, Opladen, West
deutscher Verlag, 19,84, S. · 262. 
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Abrüstungsinitiativen - etwas gewandelt. Aber gleichzeitig wurden auch die , 
Grenzen sichtbar, an welche die Schweiz beim Versuch stösst, ihren Beitrag zu 

vergrössem. 

Solche Schranken sind durch ein fehlendes Rüstungskontrollkonzept und eine 

ungenügende Expertise, das schweizerische Milizsystem und ein schwieriges 
Verhältnis zwischen Regierung und Wirtschaft gegßben. Vor einer genaueren 

Betrachtung dieser Hürden ist es notwendig, dEm bisherigen schweizerischen 
Beitrag zur Rüstungskontrolle und die gegenwärtigen Anstrengungen auf die

sem Gebiet zu durchleuchten. Aufgrund dieser Darstellung lassen sich auch 

Lehren und Vorschläge für eine aktivere Rüstungskontrollpolitik ableiten . 
. ~ 

· 11 Geschichtlicher Rückblick 

Die rüstungskontrollpolitische Passivität der Schweiz in den· letzten Jahr

zehnten ist nicht typisch für die Geschichte der Schweiz in diesem Jahrhundert; 

die Zeit vorund zwischen den beiden Weltkriegen kannte eine Schweiz, die sich 
in diesen Fragen engagierte, ja sich sogar .aktiv für Abrüstung einsetzte. Dies 
trifft vor allem für die Teilnahme. an der Genfer Abrüstungskonferenz von 1932 

. . ' -

zu:. An dieser Konferenz unterbreitete Bundesrat G. Motta, Vorsteher des Eid-
genössischen· Politischen Departements (EDP), eine Anzahl bedeutender Rü

stungskontrollvorschläge, welche in der Folge Bestandteil der Abrüstungsver
handlungen in der _Rhonestadt wurden.a Als besonders dringliches Anliegen er
achtete die I Schweiz das generelle V, erbot von chemischen Waffen und von Luft

bombardements. Zusätzlich setzte sie sich für die Schaffung einer intemationa
len Kontrollinstanz ein. Diese eidgenössischen Imtiativen fanden aber 1933 ein 

jähes Ende, als der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund und der auf
kommende Militarismus in Euröpa und Asien die von sovielen Hoffnungen be

gleitete Konferenz scheitem Hessen. 

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg setzte helvetisches Zaudem ein. Dazu 

trug natürlich auch bei, dass die meisten rüstungskontrollpolitischen Tätigkei-

3 Vgl. Bonjour, Edgar, Geschichte der Schweizer Neutralität, Band 3 (1930 - 1939). Basel, 
Helbling und Lichtenhahn, 1~67, insbesondere Seite 35.: "Und nun legte Motta eine Reihe kon
kreter Anregungen vor: [. .. ] Verbot, den Stand der gegenwärtigen Rüstung zu überschreiten; Be
schränkung der Rüstungsausgaben; [ ... ] Verbot der reinen Angriffswaffen; Verbot des chemi
schen Krieges, der Luftbombardemente und -der Brandbomben; Vereinbarung über die Herstel
lung von Waffen und über dEm Handel mit Waffen; Einsetzung einer permanenten Überwa-
chungskommission [des Völkerbundes]". " ·· 
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ten im Rahmen der Vereinten Nationen stattfanden; zu denen die Schweiz als 
UNO-Nichtmitglied keinen .Zugang hatte.· Nichtsdestoweniger trat die Schweiz 
einmal ·ausgearbeiteten multilateralen Rüstungskontrollverträgen in jeweils 

kurzer Zeit bei und leistete so ihren, wenn auch nur geringen Beitrag.4 

Eine Zäsur in der rüstungskontrollpolitischen Vergangenheit der Schweiz trat 

mit der Debatte über den Atomsperrvertrag ein. Mit diesem Vertrag, der 1968 
fertiggestellt wurde, ist die Schweiz zum ersten Mal einem Rüstungkontrollab

kommen beigetreten, das die schweizerische Privatwirtschaft direkt betraf lind 
das zum Teil arbeitsaufwendige Verpflichtungen für Verwaltung und Ex- · 

portwirtsch~ft mit sich brachte. Obgleich die Schweizer Regierung den Vertrag 
·.schon 1969 unterzeichnet hatte, verstrichen noch beinaheacht Jahre, bevor Na

tional- und Ständerat einer Ratifikation zustimmten. Dieses Zögern beruhte auf · 

mehreren Faktoren: Das V ertrags~erk selbst gab Anlass zu Kritik wegen seines 
diskriminierenden Charakters und seiner Textunklarheiten.5 Zusätzlich erfuhr 

dieser Vertra.g einen beträchtlichen Widers~and ·von Vetretern der Privatwirt

schaft wie auch von Befürwortern einer Nuklearbewaffnung. Die Privatwirt
schaft, vor ailem ·die Exportindustrie und die Kernkraftbetreiber, befürchtete 

massive Geschäftseinbusseil:. Für die in der Verwaltung und militärischen Or
ganisationen (Militärgesellschaften) breit abgestützte Lobby für die Beschaffung 

einer taktischen Atomstreitkraft bedeutete die Ratifizierung das völkerrechtlich 
besiegelte Ende ihrer Pläne. 

Nachdem die Option auf eine Nuklearbewaffnung vom Vorsteher des EMD, 
· z. T. gegen den Willen führender Militärs, aufgegeben worden war und die Skep

sis der Privatwirtschaft nach mehreren parlamentarJ_schen Anhörungen sich 

etwas gelegt hatte, stimmte das Parlament schliesslich 1977 der Ratifikatio~ 
des Atomsperrvertrages zu .. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat die 

Schweiz aber, ausser durch den Atomsperrvertrag, nie formell auf das Recht. 
• ' • I 

verzichtet, Nuklearwaffen zu besitzen.S 

4 VgL Graphische Darstellung I im Anhang A 
5 Der diskriminierende Öharakter des Atomsperrvertrages hat seinen Ursprung in der Unter
teilung der Vertragsteilnehmer in eine Gruppe mit und eine Gruppe ohne Atombewaffnung~ Der 
ersten Gruppe fallen deutlich weniger Pflichten an als der zweiten Gruppe. 
Die Textunklarheiten Iiessen die wichtige Frage offen, welche Produkte den Kont.rollen unter
worfen werden sollten. In der Absicht diese Schwäche zu bereinigen, wurde auf Grund schweize
rischer Initiative .197Ldas Zangger-Komitee gegründet. Dieses Gremium erstellte ein.e interna
tionale Koordinationsliste, die immer wieder neuen Entwicklungen angepasst wird. 
6 Eine Volksinitiative, mit welcher das Verbot der Herstellung, des Besitzes und Gebrauchs 
von Nuklearwaffen in: der VerfassUng verankert werden sollte, war schon 1962 klar verworfen 
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III Gegenwärtige Aktivitäten 

Die Sc~weiz ist gegenwärtig an zwei Rüstungs~ontrollverhandlungen betei
ligt: als reguläres Mitglied bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar

beit in Europa (KSZE) und als Beobachter bei der Genfer Abrüstungskonfe-. . . 

renz. 7 Zusätzlich zu diesen Verhandlungen nimmt die Schweiz an 

Überprüfungskonferenzen von bereits bestehenden Abkommen sowie an Ad-hoc
Konferenzen teiLS 

aber nicht nur an Rüstungskontrollpolitische 

Verhandlungstischen statt: 

AktiVitäten · finden 

In der Verwaltung wurden 1989 durch 

die bürokratische Umstrukturierungen neue Voraussetzungen 

Entscheidungstindung in diesem Bereich geschaffen. 
für 

In zunehmendem Ausrilass beschäftigen bereits in Kraft gesetzte.Abkommen 
sowohl die zuständigen Regierungsorgane wie auch die Führungsstäbe der 

Armee. Insbesondere das Dokument der Konferenz für Vertrauensbildung und 

Abrüstung in Europa (KV AE), oft auch Stockholmer Dokument genannt, und 

der Atomsperrvertrag beanspruchen eine andauernde verwaltungstechnische 
Betreuung. 

1. Rüstungskontrqllpolitische Aktivitäten 

a)KSZE 

Die KSZE ist das einzige Fo~, an dem die Schweiz zurzeit als reguläres 

Mitglied an Rüstungskontrollverhandlungen teilnimmt. Doch die Schweizer 
Delegation tritt in diesem F()rum nicht als Einzelpartei auf, sondern koordiniert 

ihre Politik mit den anderen neutralen und nicht:.paktgebundenen Staaten 

Europas im Rahmen der N+N-Gruppe. Diese Gruppe kann auch als Clearing 
' - .. 

Stelle der N+N-Staaten verstanden werden: obschon sie eine notwendige Ein

richtung ist, um den Militärbündnissen gegenüber an Gewicht zu gewinnen, er-

worden. Nach Beendigung der vorgesehenen Vertragsdauer im Jahre 1995 könnte die Schweiz 
theoretisch die Nuklearbewaffnungspläne wieder aufnehmen. - · , 
7 Der Begriff Rüstungskontrolle wird hier in seiner weiten Bedeutung gebraucht, d.h. auch 
Verhandlungen über vertrauens- und ~icherheitsbildende Massnahmen werden diesem Begriff 
zugeordnet. · 
8 Siehe Graphisch~ Darstelhmg 11 im Anhang A. 
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schwert sie die systematische Erfassung und Bewertung der Initiativen der ein-. 

zeinen N+N -Staaten. 

· Die helvetischen Beiträge während der Stockholmer Konferenz . über 

vertrauens~ und sicherheitsbildende Massnahmen sowie Abrüstung in Europa 

wurden von einer defensiven Einstellung der Schweizer Delegation bestimmt: 

Laut Vertretern des EMD in der schweizerischen Delegation wurde die schwei~ 
zerische Ausgangslage von Verhandlungsinstruktionen . des Bundesrates defi

niert, "wonach Einbrüche in die sicherheitspolitische Konzeption, in das ~ehr
system, in die Gesamtverteidigung und das Prinzip der dauernden und bewaff

neten Neutralität verhindert werden· mussten" .9 

Die Schweizer Delegation hat sich während der Konferenz aber nicht nur auf 
I ' ' / I • • : 

das :Slockieren !von Vorschlägen ~eschränkt; es sind auch 'folgende Initiativen 
von der Schweizer Delegation ausgegangen: 

• Ein militärisch bedeutsames System der Vorankündigung·militärischer·Ak
tivitäten mittels eines nach Informationsrubriken und Informationsgehalt stan-' 
dardisierten Rasters für Jahresübersichten und Detailankündigungen. Dieser 

Vorschlag wurde von der Konferenz akzeptiert uri.d wurde im Stockholmer Do
kument in Form eines Jahreskalenders als wichtige vertrauensbildende Mass
nahme aufgenommen. 

• Beweglichkeit und Feuerkraft als Kriterium· wurden für notifizierbare mili
tärische ~tivitäten vorgeschlagen. Dieser Vorstoss, der vor allem die Verbände 
getroffen hätte, die zum offensiven und weitreichenden Kampf der verbundenen 

Waffen befahigt sind, wurde von Italien abgelehnt, "weil es angeblich zu viele 
jugoslawische und schwedische Verbände ausserhalb des neuen Massnahmen
regimes gelassen hätte" ,1o 

· • In der Schlussrunde der Stockholmer Konferenz hat die Schweiz im Rahmen 
. . . 

von Verhandlungen über das zukünftige Verifikationsregime das Angebot ge-

. macht, den Inspektoren ein neutrales Flugzeug zur Verfügung zu stellen .. Dieser 
Vorschlag, in den die Schweiz erhebliches Prestige investiert hatte, wurde von 

den Grossmächten. in der letzten Phase der Konferenz abrupt abgelehnt. 

9 Oberstleutnant i.Gst. Josef Schärli, "Das Stockholmer KVAE-Abkommen über vertrauens-
bildende militärische Massnahmen", in: Neue Zürcher Zeitung, 19. Februar 1987. · 
10 Schärli, ibid. 
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Dieses Beispiel zeigt deutlich die Grenzen. auf, an die Nicht-Bündnismitglie

der bei Rüstungskontrollverhandlungen stossen. Trotz lautstarkem Verweis auf 

unkorrektes Verhalten anderer Delegationenn muss sich die helvetische Dele

. gation in diesem Falle einen taktis_chen Fehler selber zuschreiben, nämlich den 
.Versuch, im Rahmen einer Verhandlung, bei der man als vollwertiger Ver
handlun,gsteiinehmer gilt, gleichzeitig als neutrale Drittpartei aufzutrete~. Tritt 

man nur als Drittpartei auf, so tut man dies auf Anfrage, und ein Scheitern ei

ner Initiative schade der Schweizer Diplomatie nicht. Im Falle des neutralen 

Flugzeuges fiel das Scheitern der Initiative auf die Schweizer KVAE.;.Delegation 

zurück, was nicht wünschensw~rt war. 

· I.m Anschluss an die Stockholmer Konferenz hat sich die Schweizer Delegation 
bei den Verhandlungen über die Weiterführung der KV AE in Wien innerhalb 
und ausserh~b der N+N-Gtuppe einen Namen damit geschaffen, dass sie sich. 
kategorisch gegen eine Verschffielzung tler KV AE mit dEm· Gesprächen über die 
konventionellen Streitkräfte in Europa (KSE) wandte. Die Schweiz hat sich hier 

~ 

gegen andere N+N-Staaten, wie z.B. Schweden und Jugoslawien durchgesetzt. 
Die gegenwärtig in Wien stattfindenden Verhandlungen über Vertraue17,s~ und 
Sicherheitsbildende Massnahmen in Europa (VSBM) der 35 KSZE-Staaten sind 
somit nur durch einen festgeschriebenen Informationsaustausch mit den paral
lel-laufenden KSE-Verhandlungen verbunden.12 

· Seit Beginn der VSBM-Verhandlungen hat die Schweizer Delegation durch 

das N+N-Paper CSCEIWV.5. vom 12. Juli 1989 ihre Initiativen angebracht. Es 

geht in erster Linie um Erweiterungen von ,vertrauensbildenden Massnahmen, 

die schon durch das Stockholmer Dokument adoptiert wurden. So wird von den 
N+N-Staaten z.B. versucht, die Notifikationsschwelle bei militärischen 
Aktivitäten mit Kampfpanzern weiter zu senken und die Verifikationspraxis zu 
verbessern.1s 

Es ist ein wichtiges Anliegen der Schweiz, der Milizarmee im Rahmen der 
. . 

VSBM eine· besondere Behandlung zukommen zu lassen. Schon in Stockholm 

hatte die Delegation versucht, "jede Gelegenheit zu nutzen, um die Besonder

heit des schweizerischen Miliz.wehrsystems hervorzuheben und den Boden für 

11 Siehe "Harte Worte der Schweiz am Ende der KVAE", in: Neue Zürcher Zeitung, 23. Sep
tember 1986, S. 33. 
12 Siehe Graphische Darstellung II im Anhang A 
13 Unter dem Stockholmregime sind 300 und mehr Kampfpanzer notifikationspflichtig. 
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Sonderlösungen vorzubereiten ( ... )"14. Diese Zielsetzung wird nun auch in Wien. 

weiterverfolgt.15 

Der Bereich des strukturellen Informationsaustausches, durch den, die 

Schwei~ gehofft hatte, vermehrt die stehenden Verbände mit Massnahmen zu 

belasten, wurde dem 35er Forum im Sommer 1989 durch die KSE-Verhandlun-
' . 

gen de facto entzogen: Die Militärbündniss~ haben dieseil Verhandlungsbereich 

kurzfristig auf ihre Agenda genommen. Die · VSBM ist nun dem Risiko 

ausgesetzt, dass ihre Verhandlungen in diesem Bereich . durch em KSE

Abkommen präjudiziert werden. 

Die vorsichtige Haltung der Schweiz hinsichtlich einer Annäherung an ei

gentliche rüstungskontrollpolitische Massnahmen hat sich auch hi der Eiri.brin

gung des Passus über "Beschränkende Massnahmen" ausgedrückt, der den 

Schlussteil des N+N-Papiers ausmacht. Es wird argumentiert, d~iiss die Einbe
ziehung beschränkender Massnahmen "von den Ergebnissen bei den Verhand

lungen über Konventionelle Streitkräfte in Europa und von der Erzielung von 

Stabilität auf niedrigerem Niveau" abhängt. Im Klartext bedeutet.dies, dass die 

N+N-Staaten den Vollzug eines ersten Abkommens über konventionelle Abrü-
• stung abwarten wollen, bevor sie sich auf Gespräche ·einlassen, ·die über 

vertrauensbildende Massnahmen hinausgehen. 

b) Genfer Abrüstungskonferenz 

Die Geschichte der Schweizer Beteiligung an der Abrüstungskonferenz ist 

~urz und bis jetzt nicht sehr ereignisvolL Aufgrund der Ausweitung des mulitla

teralen Forums auf 40 Mitgliedstaaten im Jahre 1980 hat die Eidgenossenschaft 

beschlossen, einen Beobachter an die Konferenz zu entsenden. Die Schweiz . . 

nimmt an dieser Konferenz somit in der Eigenschaft eines Nichtmitgliedstaates 
mit Beobachterstatus teil. Bis 1986 hatte der Schweizer Beobachter aber weder 

die nötige personelle noch administrative Unterstützung, um in der Konferenz 

einen Beitrag zu leisten, im .Gegensatz zu anderen Beobachterstaaten. Mit dem 

Fortschritt der Verhandlungen über eine C-Waffenkonvention hat der Bund 

eingesehen, dass die Schweizer·Präsenz verbessert.werden sollte. 

14 Schärli, op.cit. 
15 Mehr Informationen zu diesem Thema befinden sich in· diesem Artikel im Abschnitt über die 
Milizarmee. 



- 8 -

Es gab bis jetzt nur sehr wenige Schweizer Beiträge in diesem Forum: 

- Die Schweiz hat sich. bis heute auf einige mündliche Interventionen im 
· Rahmen einer dein Ad-hoc-CW-Komitee unterstehenden Arbeitsgruppe be;. 

schränkt. Dabei wurde vor allem die Beziehung zwischen Inspektoren und Pri

vatindustrie in einein künftigen Verifikationsregime angesprochen. 

- Die Schweiz hat eine· sehr hohe Konzentrati~n an hochmodeme~ Chemie
anlagen und würde für die Inspektionen im Rahmen eines C-Waffenabkommens 
ein bedeutsames Problem darstellen. Schweizer Experten haben deshalb im 
Februar 1989 in einem Basler Chemiekonzem eine Probe-Inspektion 

·durchgeführt und die Resultate der Genf er Abrüstungskonferenz unterbreitet. 
Solch ein Unterfangen darf als bescheidener aber dennoch kompetenter Beitrag 

. der Schweiz ~ur Abrüstungskonfer~mz betrachtet werden. 

-Der Auftritt von Staatssekretär Jacobi an 'der Abrüstungskonferenz am 3. 
August 1989 kommt einer schweizerischen Absichtserklärung gleich, sich ver
mehrt durch Gute Dienste im Rahinen.der C-Waffenverhandlungen zu engagie
ren. Spezifisch hat der Staatssekretär vorgeschlagen, dass die Schweiz für die 

Infrastruktur wie auch andere Aspekte einer Vorbereitenden Kommission auf
kommen würde, die ihre· Tätigkeit zu dem Zeitpunkt aufnehmen würde, wenn 

ein noch zu bestimmendes Quorum an Staaten die C-Waffenkonvention unter

zeichnet hätte. Die Vorbereitende Kommission müsste dann unter einer sehr 
grossen intematio:Iialen Beteiligung die von der Konvention nicht geregelten 
technischen und prozeduralen Einzelheiten regeln. Finanziell würde das für. die 

Eidgenossenschaft einen Aufw~d von vielen Millionen Franken bedeuten. 

2. Strukturelle Anpassungen und Entscheidungsfindung 

a)KSZE 

Die 1989 durchgeführten Strukturveränderungeil sowohl im EDA wie auch im 

EMD im Bereich der Rüstungskontrolle und Friedenserhaltung drängen eine 

vergleichende Übersicht der alten mit der neuen bürokratischen Ordnung auf. 
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Bei den KSZE~Verhandlungen- wie auch in allen anderen Fällen- liegt die 
Kompetenz, die Richtlinien für die Verhandlungsdelegation festzulegen, beim 
Gesamtbundesrat. Diese Richtlinien bleiben allerdings meistens sehr abstrakt 
und lassen der Delegation damit viel Manövrierfreiheit. 

Der schweizerischen KSZE-Delegation ~tarid bis anfangs 1989 der Chef des 

"KSZE Dienstes" des EDA vor. ,Er bekleidete den Rang eines Botschafters und 
unterstand direkt dem Staatssekretär. Neuerdings leitet nun der schweizerische 
Botschafter in Wien Qie besagte Delegation. Mit der Umstrukturierung wurde 
der KSZE-Dienst in der Zentrale in die neue Abteilungiii eingeordnet.Is 

Der KSZE-Delegation gehörte in· der Vergangenheit ebenfalls ein Vertreter 
des "Büros Sicherheitspolitik" des EMD an. Dieses Büro wurde 1973 in aller 
Eile errichtet, als der Blindesrat mit den beginnenden .KSZE-Verhandlungen 
gewahr wurde, dass militärische Expertise vonnöten war. Mit der Umstruktu
rierung im EMD geht dieses Büro im Januar 1990 in einer neu geschaffenen Ab-

. teilungfür friedenspolitische Massnahmen auf.I7 Der Chef dieser Abteilung ist 

der tatsächliche Unterhändler bei den VSBM . 

. Die N eustrukturierung b~ider Departemente bringt wichtige Konsequenzen 
für die Entscheidungsfindung im Rüstungskontrollprozess mjt sich. Im EDA wie 
im EMD werden mit ~er Schaffung einerneuen Abteilung alle rüstungskon
trollpolitisch relevanten Aktivitäten neu in einem dafür geeigneten Organ zu
sammengefasst. Oie folgenden Konsequenzen l~ssen sich schon jetzt absehen: 

• bie Rüstungskontrollaktivitäten in· beiden Departementen · werden jetzt 
durch die Vorsteher dieser Abteilungen "personifiziert", d.h. endlich sind sowohl 

' . . 
im EDA wie auch. im EMD klar identifizierbare, verantwortliche Personen vor

. handen, die auch als legitime Gesprächspartner ausserhalb der Verwaltung die 

schweizerische Rüstungskontrolle vertreten dürfen. 

• Die hierarchischen V~rhältriis.se werden in beiden Departementen durch die 
· Umstrukturierungen verändert; Im EDA wird der Bereich "Rüstungskontrolle" 

. . 

dem direkten Aufgabenkreis des Staatssekretärs entzogen und dem Vorsteher· 

der Abteilung III aUf Stufe Botschafter delegiert; d.h. aber auch, dass die Vor
steher der verschiedenen Dienste nicht mehr direkt dem Staatssekretär unter-

16 Siehe Graphische Darstellung 111 im Anhang A . 
17 Siehe Graphische Darstellung IV im Anhang A 
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stellt sind.1s Dies bedeutet zweifellos einen Verlust an Handlungsfreiheit für die · 

unterstellten Dienste. Der Vorteil besteht darin, dass der· Staatssekretär 
entlastet wird und· die intra-departementale Koordinierung der 
Rüstungskontrollaktivitäten sich jetzt auf eine formelle und überschaubare 

Struktur abstützen kann. 

• Im EMD wird die neue Abteilung im Gegensatz zum Büro Sicherheitspolitik 
nicht mehr dem Chef Untergruppe Front sondern direkt dem Generalstabschef 
unterstellt.l9 Diese hierarchische Aufwertung ·beruht auf der Einsicht,_ dass für 

die Untergruppe Front mit ihrem sehr .breiten Aufgabenbereich ,,die ·aufgewer

tete Rüstungskontrolle eine zu starke-Belastung darstellen wür~e. Im weiteren 

erlaubt die direkte Unterstellung unter den Generalstabschef eine hierarchische .. 
Angleichung an das EDA, was für die Zwischendepartementale Koordination 

äusserst wichtig ist. 

• Im EMD wurde ein Konsultativorgan geschaffen, das direkt dem Departe
mentschef untersteht, und dem neben dem Vorsteher des EMDs, der General.,. 
stabschef, der Leiter der neuen Abteilung und der Direktor der Zentralstelle für · 

Gesamtve.rteidigung angehören. Es darf vermutet werden, dass dieses Organ 

die Rüstungskontrolle in einem breiten sicherheitspolitischen Rahmen beurtei
1
-

len. möchte und damit auch der neuen Abteilung gegenüber eine Art von checks 
and balances darstellen sollte. Ein Novum in der Praxis des EMD besteht auch 

darin, dass externe F~chleute in diesem Gremium formelle Beraterfunktionen 
ausüben können, ohne zuvor "militarisiert" zu werden (d.h. via Milizsystem in 

das entsprechende Gremium aufgeboten zu werden). 

• Die· zwischendepartementalen Koordinations- und Konsultationsstellen er-, . 

fahren ebenfalls eine Verände~g. Die Koordination Sicherheitspolitik. ist nach 

wie vor ein wichtiges Koordinierungsorgan, vor allem für den immer noch nicht 
klar abgegrenzten Kompetenzbereich der Genfer Abrüstungskonferenz. Unter· 

der alten Struktur verband die "Koordination Sicherheitspolitik" das EMD über 

die Untergruppe Front mit dem EDA (Dienst für politische Sonderfragen). Diese 

Koordinationstreffen fanden mindestens zweimal jährlich statt. Unter der 
neuen Ordnung dürfte diese Koordination zwischen den beid~n Abteilungslei

tern durchgeführt werden. 

18 Vgl. Graphische Darstellung 111 im Anhang A 
19 V gl. Graphische Darstellung IV im Anhang A 
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• Ein weiteres Zwischendepartementales Organ wurde 1986 unter dem viel

versprechenden Namen "Arbeitsgruppe Gute Dienste und Internationale Frie

denssicherung" (AGDIF) geschaffen. Diese Gruppe ist kein Entscheidungsorgan, 

sondern dient · dem kontinuierlichen zwischendepartementalen Gedankenaus

tausch sowohl in den Bereichen der Rüstungskontrolle als auch der guten 

Dienste. Wieweit die Polyvalenz der AGDIF in der neustrukturierten Umge

bung ausgenützt wird, kann erst die Zukunft zeigen. 

Die graphische Darstellung V stellt die neue formelle bürokratische Ordnung 

im Bezug auf die rüstungskontrollpolitisch relevanten Aspekte der KSZE dar. 

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Zwischendepartementale Koordi

nation auf allen Ebenen durchgeführt wird, in formalisierter Form aber nur auf 

der Stufe der Abteilungsleiter existiert. 

b) Abrüstungskonferenz 

Im Gegensatz zur KSZE ist die bürokratische Unterstellung der Schweizer 
Delegation an der Abrüstungskonferenz auch nach der Umstrukturierung nicht 

klar umschrieben. Die Kompetenz wurde im EMD vom ehemaligen Büro Si

cherheitspolitik auf die Sektion Rüstungskontrolle und Abrüsttmg übertragen, 

während im EDA die Kompetenz beim Dienst für Abrüstungs- und Nuklearfra

gen, dem ehemaligen . Dienst für Politische Sonderfragen liegt. Die Delegation 

selbst bestand in der Vergangenheit nur aus einem Beobachter - traditions

gemäss einem in den Ruhestand getretenen Offizier hohen Ranges - und einem 

Rüstungskontrollexperten vom Dienst für Politische Sonderfrag~n. 

Die notorische Unterbesetzung der Schweizer Delegation hat sich erst seit An

fang 1989 verbessert, als aufgrund wiederholter Proteste des Beobachters und 

interessierter Stellen in Bern der Entscheid gefasst wurde, der Schweizer Dele

gation vermehrt die fachtechnische Unterstützung des AC-Labors in Spiez zu

kommen zu lassen. Auch wurde Genfmit einem Beamten für die Verhandlungs

gruppe Radiologische Waffen und einem Seismologen der ETH für die Gruppe 

wissenschaftliche Experten verstärkt.2o 

20 Die Verhandlungen über Radiologische Waffen sollten auch .die Schweiz interessieren, da in 
ihrem Rahmen über den Schutz von.zivilen Nuklearanlagen diskutiert wird. Die Gruppe wissen
schaftlicher Experten erarbeitet ein weltweites seismologisches Netz, das Atomexplosionen unter 
der Erdoberfläche feststellen kann. Ihr Ziel besteht darin; ein glaubwürdiges Verifikationssy
stem auf die Beine zu stellen, um Verhandlungen über das Allgemeine Verbot von Atomversu
chen zu beschleunigen. 
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Mit der Vergrösserung der Schweizer Delegation in Genf und der Neustruktur 

im EMD und EDA. stellt sich die Frage, wieweit die traditionelle Rolle des Beob- . 

achters noch bewahrt werden kann. In der Vergangenheit war das Engagement 

des Beobachters durch die Tatsache erschwert, dass er weder Mitglied des Büro 

Sicherheitspolitik noch einer anderen Regierungsinstanz war. Dies entzog ihm 

nötige Lobbyfunktionen innerhalb der Verwaltung "\Vi_e auch einen direkten 1 

administrativen back-up von der Zentrale .. 

Unter der Neustrukturierung stellt auch die Sektion Rüstungskontrolle und 

. Abrüstung des EMDs einen Vertreter.21 Dies. wird die Zwischendepartementale 

Koordination erheblich erleichtern. Die ·Zukunft des Beobachters ~elbst ist eher· 
' 

ungewiss. Es bestehen mehrere Möglichkeiten, seine Rolle strukturell aufzu-. 

werten oder aber auch wegzudefinieren. Sollte die Tradition des Beobachters 

· , beibehalten· werden, so könnte er der neuen Abteilung im EMD zugeordnet wer

den. Es gäbe aber auch die Option, die Stelle wegzudefinieren und dafür die · 

Schweizer Mission in Genf aufzuwerten. Der Missionschef in Genf würde in 

solch einer Entwicklung protokollarisch zum Schweizerischen Delegationschef 

erkoren. 

Die Richtlinien an die Genfer Delegation werden in ähnlicher Weise erarbei

tet, wie wir das bei der ~ZE gesehen haben; zusätzlich müssen hier folgende 

··Beobachtungen angebracht werden: 

- Das EMD (über die Abteilung Friedenspolitische Massnahmen) und das EDA 

(über die Abteilung III) erteilen Instruktionen, es fehlenjedoch-im Unterschied 

zu den Wiener Verhandlungen - vom Bundesrat festgesetzte Richtlinien. Die 

Koordinierung wird durch das Gremium "Koordination Sicherheitspolitik" ge

währleistet, Grundsatzentscheide können· auch auf Stufe Generalstabs

chef/Staatssekretär gefasst werden. 

-Wie bereits erwähnt, setzt di~ Teilnahme an den C-Waffenverhap.dlungen 

ein erhebliches Fachwissen voraus. Die Delegation ist deshalb auf die Unter

stützung von Experten angewiesen, die vom AC-Labor Spiez und gelegentlich 

auch vom .AC-Schutzdienst der Armee gestellt werden. Diese Unterstützung 

blieb aber bis heute nur sporadischer Natur, nicht wegen des fehlenden Interes- · 

ses der genannten Organe, sondern wegen des Personalmangels. Dieser Um-

21 Vgl. Graphische Darstellung VI im Anhang A 
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stand spiegelt eine die Genfer Verhandlungen vernachlässigende Prioritätenpo

litik der Gruppe für Rüstungsdienste wider, der das AC-Labor administrativ 

unterstellt ist. 

-Während des politischen Entscheidfindungsprozesses kann die private In

dustrie über die Arbeitsgruppe Chemie ihre Interessen wahren.22 Dieses Kon

sultationsgremium wurde 1987 geschaffen, um den etwas holperigen Dialog 

zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung zu verbessern. 

3. Verwaltung der bestehendenRüstungskontrollabkommen 
' \ ·, 

.Die Erfahrungen der schweizerischen Regierung mit der Verwaltung von Rü

stungskontrollabkommen beschränken sich auf den Atomsperrvertrag und das 

Stockholmer DokUm.ent. Alle anderen Ab~ommen im Bereich der Rüstungskon:. · 

trolle, denen die Schweiz beigetreten ist, verlangen kaum einen administrativen 

Aufwand.23 

Mit der Ratifikation des Atomsperrvertrages begarmem für die Schweiz auch 

die VerwaltUI1gsarbeiten. Damit betraut wurde Professor C. Zangger vom Bun-
' desamt für Energiewirtschaft und Minister H. von Arx vom Dienst für Politi-

sche Sonderfragen. Die Tatsa_che, dass die Schweiz immer mehr Waren expor

tierte, die auf der "trigger list" der internationalen Atomenergiebehörde. (IAEA) 

stehen, hat ihre Arbeit i~ der Folge nicht gerade erleichtert. Auch im Bereich 

der IAEA .. Safeguards ist die wichtigste und zugleich schwi.erigste Aufgabe, die 

Erwartungen des. Staates und den Freiraum der Privatindustrie i~ Einklang zu 
bringen.· 

Das andere Übere~ommen, das einen beachtlichen administrativen Auf

wand verlangt, ist das Stockholmer Dokument. Dieses Abkommen bringt fol

gende Aufgaben mit sich:· 

22 Bundesrat R. Felber erwähnte am 14. März 1988 zum ersten Mal, dass eine solche Arbeits
gruppe bestehe, und zwar in seiner Antwort aUf die Anfrage Grendelmeier (EVP) im National-
rat. · 
23 Aufgaben, die atifgrund informeller internationaler Absprachen über Exportkontrolle ap.fal-
len, werden in diesem Artikel nicht berücksichtigt. · · 
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Erstellen eines Jahreskalenders, rpit vorausschauenden Übersichten 

über militärische Aktivitäten, welche die Truppenmanöver der fol-

. genden zwei Jahre ankündigen; 

Austausch von·diplomatischen Noten; 

Entsendung von :eeobachtern zu ausländischen Manövern, sofern sie 

einen bestimmten Umfang haben24, 

logistische Vorbereitung im Hinblick auf mögiiche Inspektionen ande

rer KSZE-Mitglieder in der Schweiz. 

Die grössten Vorbereitungsarbeiten im Rahmen des Stockholmer Abkommens 
. . 

verursachenjedoch die Einladungen von ausländischen Beobachtern zu hiesigen ' 

Manövern. Das Abkommen sieht vor, dass für Truppenmanöver, bei we~chen 

mehr als 17'000 Soldaten teilnehmen, militärische Beobachter eingeladen wer

den müssen. Nun bringt es die Natur des schweizerischen Milizsystems mit 

sich, dass. oft M~növer durchgeführt werden, die diesen "Schwellen wert" über-

.. ste~gen .. So war die Schweiz im Jahre 1988 zum Beispiel das einzige neutrale 

Land, das verpflichtet war, ausländische Beobachter einzuladen; der Übungs

rhythmus der verschiedenen Armeekorps führte dazu, dass au.sländische Beob

achter innert weniger Wochen gar zweimal eingeladen werden mussten. 

Da die Anz3.hl der Beobachter zwischen zwanzig und vierzig Personen liegt 

und eine "Beobachtung" sich über mehrere Tage erstreckt, bedürfen solehe 

Einladtmgen seriöser Vorbereitung, um die logistischen, diplomatischen und 

militärischen Fragen adäquat zu lösen. Während die Kosten vom EMD getragen 

werden, wird die diplomatische Unterstützung vom Politischen Sekretariat und 

dem KSZE-Dienst geleistet; ein· Grossteil der anfallenden Lasteil wird aber von 

den Korps selbst getragen. Um die ansteigenden Lasten bürokratisch besser 

verarb~iten zu können, wurde im Rahmen der neuen Abteilung für Friedenspo

litische Massnahmen eine Sektion "Abkommensvollzug" geschaffen. 

Es sind aber nicht nur der Atomsperrvertrag und das Stockholmer Dokument, 

die dem Bund viel administrative Arbeit verursachen. Die Schweiz steht immer 

mehr unter Druc~, an Ad-hoc-Treffen teilzunehmen, was~ wie das Beispiel der 

Pariser Konferenz über Chemische Waffen zeigt, einiges an Vorbereitungsarbeit 

und Qualifikation der teilnehmenden Diplomaten 'voraussetzt. Zu erwähnen 

24 Im Jahre 1988 "beobachtete" die Schweiz 17 solch~r Manöver. 
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sind hier ebenso· die Überprüfungskonferenzen des Atomsperrvertrages und der 

Biotroxin-Waffen-Konvention, die ~.lle fünf Jahre stattfinden.25 

Alle diese gescliilderten Aktivitäten führen heute in der Schweiz einige we- · 

nige Be~ten aus. Es muss nicht besonders betont werden, dass die Verwaltung 
schon bald Rüsttln.gskontrollabkommen nur noch ungenügend bearbeiten kann, 
vor allem wenn die · Schwellenwerte des Stockholmer Dokuments weiter 

herabgesetzt werden. und die Schweiz einem etwaigen C-Waffenvertrag der 

Genfer Abrüstungskonfe!enz beitreten möchte. 

Der Beitritt der Schweiz zur C-Waffenkonvention würde die rüstungskon
trollpolitisch administrativen . Bürden in einem Ausmass erhöhen~ die aller 

Wahrscheinlichkeit nach von den eidgenössischen Entscheidungsträgem zurzeit. 
noch kaum erfasst wird. Die bis heute kantonal geregelten (:!hemieproduktions

überwachungen müssten auf Bundesebene neu geregelt werden, um den Vollzug 
des . Abkommens· durchführen zu können. Zusätzlich müsste eine Ko

ordinationstelle eingerichtet werden,. die die Vor-Ort-Inspektionen in der 
Schweiz mit der internationalen Überwachungsagentur abspricht.~s 

IV Grenzen einer aktiven schweizerischen Rüstungskontrollpolitik 

1. Kein Konzept und fehlende Mittel 

Unsere Regierung. hat ein eher ·geringes· Interesse, sich am Prozess der Rü

stungskontrolle ernsthaft zu beteiligen. Dies hat auch Bund~srat Villiger dem 
sowjetischen, Verteidigungsminister Jasow während seines Moskau-Besuchs 

klargemacht, als er ihm mitteilte, dass die Schweiz erst abrüsten werde, nach.:. 

dem die beiden Militärblöcke ihre Streitkräfte abgebaut hätten.2.7 Als haupt

sächlicher Grund für eine solche Haltung wird angeführt, dass die Schweizer 

25 Diegenaue Bezeichnung des B~Waffen-Übereinkommens lautet: "Übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, Produktion und Lagerung uon bakteriologischen, biologischen und To~ 
xin-Waffen und über ihre Vernichtung", 10.4.1972. · · 

· 26 Für weitere Aufgaben, die der Schweiz im Rahmen eines Chemiewaffenvertrages zufielen, 
vgl. Sutherland, R. G., The role of national and international organisatüms in uerification. Der 
Artikel wurde am 14. Arbeitstreffen der Pugwash über chemische Waffen unterbreitet, das am 
28129.1.1989 in Genfstattfand (S. 6 ff.). 
27 General Chervov in einem öffentlichen Referat gehalten im Rahmen des PSIS-Luncheon 
• Meetings am Instit1,1t universitaire de hautes etudes internationales, Genf, 11. Mai l989. . 
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Armee defensiv,er Natur sei, und d~ss sich ihr Milizsystem sowieso nicht zur 

Rüstungskontrolle eigne. 

Ob diese traditionelle Schweizer Haltung in einer Zeit der tiefgreifenden mili

tärisch~n Umstrukturierungsbeinühungen in Ost und West noch seine Berech

tigung hat, ist eine Frage, mit der sich anscheinend wenige Stimmbürger und 

politische .Instanzen auseinandersetzen. Sch~ut man. sich die politischen Debat

ten von National- und Ständerat an, gibt es in diesem Bereich nur wenige en
gagierte Volksvertreter.2s Der parlamentarischen Opposition der 50er und f?Oer · 
Jahre, die die nukleare Option bekämpfte, gelang es nicht, ihre politische Stel

lungnahme in ein dauerndes Engagement fü~ die Rüstungskontrolle umzumün

zen, ganz im Gegensatz zu Schweden.29 

Diesem fehlenden Interesse liegt wohl die Tatsache zugrunde, dass die Rü
·stungskontrolle in der Schweiz nach wie vor keine Regierungspolitik ist; es fehlt 
ein politisches Konzept, das die Rolle der Rüstungskontrolle im Rahmen- der 
schweizerischen Sicherheitspolitik definiert und das der Regierung und Verwal-

' tung entsprechende Kompetenzgrundlag~n erteilt. Es ist bezeichriend für den 

geringen Stellenwert der Rüstungskontrolle in der Schweiz, dass die Konzeption 
der Gesamtverteidigung von 1973ao, die allgemein als ein sehr umfassender 

Rahmen der eidgenössischen Sicherheitspolitik gilt, die· Rüstungskontrolle nicht 

erwähnt, geschweige denn ihr eine Rolle in der Sicherheitspolitik zuteilt. Das
selbe trifft auch für Bundesratserklärungen über die Sicherheits-und Friedens
politik zu: Wohl. wird die KSZE erwähnt, doch die These wird nirgends vertre

ten, dass Rüstungskontrolle auch die schweizerische Sicherheit erhöhen könnte. 

In diesem Zusammenhang ist der Mangel an Regierungsbeamten hervorzuhe
ben, die im Bereich der Rüstungskontrolle über Wissen und Erfahrung verfü

gen. Bis vorkurzem bestand das Büro Sicherheitspolitk des EMD aus einer ein-

28 Eine rühmenswerte Ausnahme ist in diesem Zusammenhang die Initiative einiger Parla
mentarier, die am interparlamentarischen Treffen zum Thema "Defensive Verteidigung" das 
schweizerische Milizsystem vorstellten. Dieser schweizerische Beitrag war 1988 beim interpar
lamentarischen Treffen in· Guatemala-City von entscheidender Bedeutung, als man ein Modell 
einer ausschliesslich defensiven Verteidigung entwarf; vgl. ''Peace and Development in the World 
by Creating an Atmosphere oftrust in Interstate Relations, Leading to the Adoption of Purely De
fensive Military Concepts", 79th Inter-Parliamentary Conference, Guatemala, 11. - 16. April 

. 1988, Conf/79/3-M4, S. 1ff. 
29 Die schwedischen Atomwaffengegner haben sich nach dem schwedischen Beitritt zum Atom
sperrvertrag 1969 zu einer wirksamen (parlamentarischen und ausserparlamentarischen) Lobby 
für Rüstungskorttrolle entwickelt. · 
30 Ihr genauer Titel lautet: Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Si" 
cherheitspolitik der Schweiz (Konzep#on der Gesamtverteidigung), vom 27. Jimi 1973. 
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zigen Person, nämlich dem militärischen Unterhändler selbst. Ähnliches liesse 
sich auch zu den entsprechenden.Regierungsstellen im EDA sagen.Sl 

Tatsächlich trägt die Personalpolitik dieses Departements -·Versetzung alle 

drei Jahre, was eher Allgemeinbildung als Spezialwissen fördert - wenig dazu 

bei, Rüstungskontrollspezialisten in ihren Reihen zu fördern. 

Aus Mangel an Experten konnte die Schweiz 1988 an der Gruppe der Seismi

schen Experten der Genfer Abrüstungskonferenz nicht teilnehmen; obwohl dies 
von der Beobachterdelegation gewünscht worden war. Ebensowenig stehen der 

Regierung andere Instrumente zu einer adäquaten Rüstungskontrollpolitik zur · 

Verfügung, wie dies z.B. in Schweden mit dem "National Defence Research In

stitute" der Fall ist, das der schwedischen Regierung und den Abrüstungsdele

gationen mit ihren Experten und Gutachten beratend zur Seite steht. 

2. Milizarmee 

Die Schweiz gehört zu jenen Ländern, die nicht an e1nem "Sicherheitsdi

lemma" im Sinne von Arnold Wolfers leiden.32 Mit anderen Worten trifft es auf 
die Schweiz nicht zu, dass die defensive Natur ihrer Armee als Möglichkeit ~ur 
Offensive interpretiert werden könnte. Als kleines und neutrales Land geniesst 
sie das Privileg, ihr militärisches. Potential. erhöhen zu können, ohne gleich· mit 

'Vergeltungsmassregeln anderer Länder rechnen zu müssen. Auch das· Milizsy

stem trägt zu der hierzulande weitverbreiteten Ansicht bei, dass Rüstungskon-
, . 

trolle und Abrüstung ausschliesslich die Mitglieder der beiden grossen Militär-
pakte· und ganz besonders die Länder mit stehenden Streitkräften und 
Offensivfähigkeiten ·betreffen. Um die Rüstungskontroll-Unfähigkeit der 

Milizarmee zu illustrieren, wird als Beispiel nicht völlig zu Unrecht das Kon
zept der "Armee 95" angeführt, dessen Implementierung effektiv ei~en unilate

ralen Abbau der Truppen von über 20 % mit sich bringen würde. 

Das schweizerische "Sicherheitsdilemma" resultiert au:s der Denkweise, dass 

· die schweizerische Sicherheit durch Rüstungskontrollmassnahmen nicht unbe

dingt verbessert werde; im Gegenteil, es wird befürchtet, dass g~wisse Abrü-

. 
31 Während den Wienar-Mandatsverhandlungen hatte der KSZE-Dienst nicht genügend Be
amte, um sowohl in Wien als auch in Bein die AUfgaben adäquat zu bewältigen. 
32 Wolfers, Arnold,"Discord and Collaboration", Baltlmore, John Hopkins Press, 1962, S. 158. 
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stungsni.assnahmen das Milizheer des neutralen Kleinstaates Schweiz propor

tional vielhärter treffen könnten als die Streitkräfte eines Bündnisinitglieds.aa 
Internationalen Erwartungen, dass auch Kleinßtaaten wie die Schweiz dem ge-

. genwärtigen Abrüstungstrend folgen sollten, hat Staatssekretär Brunner fol

gende Analogie entgegengehalten: "Falls morgen die Vereinigten Staaten 50'000 · 

Mann [aus Europa] nach Iowa abziehen und .die Sowjeturiion 100'000 Soldaten 

nach Sibirien, was sollen wir dann tun? Sollen wir unsere Truppen in den 

Kanton Nidwalden schicken? Wir haben keine Armee mit einer offensiven 
Strategieunq können de~halb nicht gleich behandelt werden."34 

. . 
- J;)ie Milizarmee hat sich schonimmer als Problem entpuppt,. sobald es·schwei-· 

zerische Bemühungen gab, sich vermehrt in der Rüstungskontrolle zu engagie

ren. Dies hatte sich schon währen~ der G,enfer Abrüstungskonferenz von 1932 

wie auc.~ wiederum an der KV AE manifestiert. 

Im Jahre 1932hat sich vor ·alle~ im EMD die Befürchtung breitgemacht, dass 

ein allfälliger Truppenabbau unweigerlich die allgemei:ne Wehrpflicht tangieren 

. w:ürde. Dies. wurde als sehr gravierend angesehen, "denn die allgemeine Wehr- -
pflicht ist nicht nur ein militärischer Grundsatz; sie ist eine unentbehrliche po

litische Grundlage unserer Bundesverfassung".a5 Das Problem der Milizarmee 

entwickelte sich innerhalb der Verwaltung zum Streitobjekt zwischen dem 

EMD und dem Eidgenössischen Politischen Departement (EPD). Das EMD ver
suchte während zwei Jahren die Teilnahme an der Konferenz zu verhindern·. 
Diesec Opposition wurde von EMD-Chef Minger angeführt, der .schon 1930 den 

Vorsteher des EDP, Bundesrat Motta, vor einer Teilnahme warnte, indem er an-. . 
führte, dass die Schweiz, keine Veranlassung habe, 'sich "auf einen Vertrag ein-· 

zulassen, der die ausgebildeten Reserven auch treffe:n würde" .as 

33 Vgl. Schärli, Josef, "Die KSZE und die Schweiz", Der Staatsbürger, Nr. 4, 10. Juni 1988, ins
besondere S. 42: "So ergibt sich die paradoxe Situation, dass gelegentlichen Truppenübungen 
von Milizheeren, die wegen ihres nicht-permamenten Charakters keine Dauerbedrohungskapa
zität darstellen, mit den militärischen Aktivitäten der stehenden Heere der Grossmächte über 
einen gleichmacherischen Leisten geschlagen werden, dies trotz der im Mandat-Ingress ausge- .. 
sprochenen Verpflichtungen, Massnahmen auf der Grundlage der Gleichheit der Rechte, der 

'Au_sgewogenheit und der gleichen Achtung der Sicherheitsinteressen aller Teilnehmerstaaten 
.der KSZE zu schaffen." ' · 
34 Brunner, Edouard, ''Voici nos conditions", Interview in: L'Hebdo, 12. März 1987, S. 2 
[übersetzt vom Autor]. 
35 Le Chef du Service de l'Etat~Major general du Departement militaire, H. Roost, au Departe
m(mt militaire, Documents Diplomatiques Suisses, Commission Nationale pour la Publication de 
Documents Diplomatiques Suisses, Vol. 10, Bern, Benteli Verlag, 1982, S. 297. 
36 Le Chef du Departement militaire, R. Minger, au Chef du Departement politique, G. Motta, 
ibid., s. 83 f. 
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Der Zwischendepartementale Konflikt fand während der Konferenz seinen 
Höhepunkt, als der Generalstabschef mit dem Rückzug der militärischen Dele
gierten au~ der Schweizer Delegation drohte um zu erreichen, dass Punkte über 
den Nicht-Einbezug der Miliztruppen in den Abrüstungsvertrag - 'auf die in 
mehreren Eingaö'en ans Politische Departement hingewiesen' wurde- in die In
. struktion an die Delegierten aufgenommen werden.s7 

Über 50 Jahre später wurde im Rahmen der KV AE vor allem in denjenigen 
Rüstungskontrollmassnahmeh eine Gefahr gesehen, welche die Mobilmachung. 
des Milizheeres beeinträchtigen könnten. Hier hat die Schweizer Delegation 

wiederholt darauf hingewiesen, dass die gesamte Glaubwürdigkeit" der 
. ' 

Schweizer Armee auf der Fähigkeit beruht, . in Krisenzeiten · rasch die 
. ' 

. Mobilmachung durchführen zu kQnnen. Von Bestrebungen, die Mobilmachung 
zu limitieren, wäre die Schweiz . demzufolge mehr betroffen als ein 

Vertragspartner mit einem Berufsheer. 

Wie haben die Schweizer Delegationen 1932 · und während der KV AE in 

Stockholm ·dieses Problem gelöst? In . beiden Fällen wurde der Versuch 

unternommen, eirie Spezialregelungfür die Milizarmee zu ·e!langen: 

- 1932 wurde dem Anliegen," die Milizarmee der Schweiz nicht dens~lben Ab
rüstungsmassnahm(m stehender Heere aussetzen zu müssen, vor· und während 

der Kop.ferenz sehr viel Zeit gewidmet. Während den Verhandlungen der vorbe
reitenden Abrüstungskommission wurde den USA die Garantie abgegeben, dass 

ihre Nationalgarde nicht unter die Abrüstungskonvention fallen würde. Diese 
. ' ' 

Sonderregelung der amerikanischen Miliztruppen wurde daraufhin von der 
Schweiz als wichtiger Präzedenzfall für ihre eigene Milizarmee betrachtet. In · 
diesem Sinne unterbreitete die Schweizer. Delegation ·der Konferenz den Vo~-:-

. schlag, die Nichtunterstellung der Milizarmee unter den AbrüstungsveJ,"trag im 

Rahmen eines regimeSpecialdes armees de milice zu kodifizierem.38 Ob der Vor

schlag vom Plenum akzeptiert worden wäre, bleibt ungewiss, da die Ausnahme

regelung auch von Staaten mit Berufsheeren hätte benutzt werden können, um 

Reservisten nicht den Truppenbeständen anrechnen zu müssen. 

37 Instructioris aux delegues suisses a la Conference du Desar:rilament, B~m 1932, ibicl.,.S. 310 . 
. 38 "Le Chef du Service de l'Etat-Major general du Departement militaire, H. Roost au Depar~ 
tement militaire," ibid., S. 297. Der Wortlaut des Protokolls befmdet sich im Anhang B. 
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- In Stockholm versuchte die Schweiz auf verschiedene Arten eine differen

zierte Behandlung für die Milizarmee zu erreichen. Im Gegensatz zu 1932 · 

wurde aber angesichts des "international wachsenden Hanges zu gleichmache

rischen Lösungen"39 von einer allgemeinen Ausnahmeregelung für Milizheere 

abgesehen; dies war im Gegensatz zur Genfer Abrüstungskonferenz auch nicht 

notwendig, da in den Stockholmer Verhandlungen, die auf dem Madrider Man

dat von 1983 beruhten, keine eigentlichen Abrüstlln.gsmassnahmen vorgE)sehen 

waren. Der Versuch, eine unterschiedliche Behandlung zwischen defensiven 

statischen Armeen und Streitkräften mit grossen Offensivdispositiven einzufüh

ren, gelang nur sehr beschränkt.4o 

Bei den Bemühungen, für die Mobilmachung eine Sonderregelung zu finden, 

stiess die Schweizer Delegation auf den Widerstand der NATO-Länder, insbe

sondere der Bundesrepublik Deutschland und Grossbritanniens.41 In dieser Si

tuation griff. die eidgenössische Delegation zur interpretativen Erklärung, die 

zum Stockholmer Schlussdokument abgegeben wurde. Darin wird auf den spezi

fischen Charakter der eidgenössischen Verteidigungspolitik hingewiesen, die zu 

eine~ grossenTeil auf dem Milizsystem basiere.42 Die Erklärung, die sich for

mell von einem Vorbehalt unterscheidet, aber de facto dieselbe Wirkung hat, . 
nimmt folgende Aktivitäten von den Stockholmer Bestimmungen aus: 

- Mobilisierungsübungen 

- Teilmobilmachung 

- Allgemeine Mobilmachung 

Die unilaterale Ausnahmeregelung ist eine nicht sehr elegante Lösung für die 

Schweizer Diplomatie, hat sich aber - faute de mieux - auch bei den Wiener 

Verhandlungen fortgesetzt: Bei der Annahme der Wiener Schlussdokumerlte 

1989 hat der Chef der Schweizer Delegation, Botschafter Schenk, die interpreta-

39 Schärli, op.cit., S. 42. 
40 Die ins Schlussdokument eingegangene N otifikationspflicht für Manöver mit mehr als 300 
Kampfpanzer könnte man als eine Massnahme ansehen, die vor allem offensiv orientierte 
Streitkräfte betrifft. 
41 Schärli, Josef, "Das Stockholmer KV AE-Abkommen über vertrauensbildende militärische ; 
Massnahmen", in: Neue Zürcher Zeitung, 24. Februar 1987, S. 35. . 
42 Vgl. Stockholmer-Konferenz über vertrauens-und sicherheitsbildende Massnahmen und Ab
rüstung in Europa (KV AE, 1984 - 1986, S. 20: "[ .. .] Im Hinblick auf den besonderen Charakter 
der Organisation der schweizerischen Landesverteidigung, die wesentlich auf dem Milizsystem 
beruht und ausschliesslich darauf ausgerichtet ist, die Verteidigung des nationalen Hoheitsge
bietes sicherzustellen [. . .]". 
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tive Erklärung ·quasi präventiv auch für ein zukünftiges Wiener-Abkommen 

wiederholt und damit die schweizerische Ausnahmeregeltillg bekräftigt. 

· Mit dem für die Schweiz sonst ungewölullichen Alleingang an einem m~tila
terale~ Prozess drängt sich die Frage auf, ob die Eidgenossenschaft·schon an die 

Grenzen ihrer rüstungskontrollpolitischen Möglichkeiten gestossen ist. Wie 

wird die Schweiz· bei zukünftigen Massnahmen reagieren, die wiederum die 

Handelsfreiheit einzubinden drohen? Die Schweizer l)elegation könnte ehtwe- · 

der versuchen - wahrscheinlich ohne grossen Erfolg - die unangenehmen Mass

nahmen von der Verhandlungsagenda (ernzuhalten, oder weiterhin in interpre

tativen Erklärungen Zuflucht zu suchen. Langfristig würde eine solche Aussen- · 
' 

und Sicherheitspolitik ·aber die Glaubwürdigkeit der Eidgenossenschaft, der Be-

griffe wie Disponibilität und Solidarität so wichtig sind, untergraben. 

3. Beziehung zwischen Staat und Privatwirtschaft · 

Rüstungskontrolle ist nicht ein Monopol des Staates; häufig werden Interes

sen der schweizerischen Privatwirtschaft direkt oder indirekt von Rüstungskon~ 

trollmassnahmen betroffen. Die davon abzuleitende notwendige Abstimmung 

zwischen Regi·erung und Industrie findet indessen nur sehr beschränkt statt; oft . 

erweisen ·sich Differenzen oder fehlende Konsultationsb~reitschaft seitens der 

Wirtschaft als Hemm~chuh für eine aktive eidgenössische Rüstungskontrollpoli-

. tik. Erfahrungen aus der Zeit der Atomsperrvertrags~Debatte hinterliessen ihre 

Spuren in der Beziehung zwischen der Wirtschaft und dem Bund. Damals 

wirkte die schweizerische Wirtschaft eine~ Ratifikation entschieden entgegen, 

indem sie die Entscheidungsfindurig der Räte wämend mehreren Jahren blok

kierte.43 Die notwendigen Konsultationen zwischen Vertretern ·.der .Regierung 

und der·Industrie bega~en erst drei Jahre nach.der Eröffnung der Atomsperr

vertrags-Konferenz, also nur sehr kurz vor der Annahme des ausgehandelten 

Vertragstextes, und damit zu spät um noch allfällige Einwände geltend 'machen 

zu können. 

Ebenso holperigkönnte sich der Weg zur Ratifikation eines Chemiewaffenver

trags gestalten. Wie beim Atomsperrvertrag begannen auch im Falle der Ver

handlungen über eine C-Waffen-Konventio:n die Konsultationen erst nach wie-

43 Vgl. die ausgezeichnete Schilderung dieser Auseinandersetzung von Winkler, Theodor, Kern
energie undAussenpolitik, Berlin, Berlin Verlag, 1981, S. 252- 316. 
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derholten Auffor.derungen der Verwaltung an die Industrievertreter, sich bei 

den zuständigen Regierungsinstanzen zu informieren. Die Industrie wurde aus 

ihrer Gleichgültigkeit aufgerüttelt, als. 1986 die Genfer Verhandlungen schnell 

vorankamen und ·ein baldiger Vertragsabschluss nicht mehr ausgeschlossen 

werden konnte; 

Es ist vor allem die Verifikation der Nichtproduktion - insbesondere die Be

stimmungen von Artikel VI zur "Inspektion-Vor-Ort"- gegen die sich die Indu

strie sperrt. Man befürchtet, dass Inspektionen innerhalb der chemischen.Anla

gen den Schutz des geistigen ·Eigentums gefährden könnten. Gespräche der 

Bundesverwaltung mit der Privatwirtschaft, vertreten durch die Dachorganisa

tion der Schweizerischen Gesellschaft für chemische Industrie (SGCI), wurden 

1987 im Rahmen einer neu erstellten "Arbeitsgruppe Chemie" aufgenommen.44 

Die Koordinierung zwischen Verwaltung und Industrie stellt ein schwieriges 

Unterfangen dar. Dies hat sich auf zwei Ebenen manifestiert: 

Erstens bleibt es unklar,. wie repräsentativ die Dachorganisation SGCI 

tatsächlich ist. So gibt es im Bereich der Verifikation unterschiedliche Auffas

sungEm innerhalb der chemischen Industrie. Die· SGCI vertrat lange die Ansicht, 

dass nur Inspektoren gl~icher Staatsangehörigkeit, in diesem Fall·~chweizeri

scher Nationalität, zu gewissen Produktionsanlagen, die besonderer Geheimhal

tung bedürfen, Zutritt haben. Diese kategorische Haltung. wurde aber mcht von 

allen Industrievertretern geteilt. 

Zweitens ist die internationale Zusammenarbeit konfliktträchtig, da hier ver

schiedene Interessen miteinander kollidieren. Die Dachorganisation der Chem.ie 

erarbeitet ihre Stellungnahm.en zusammen mit den Schwesterorganisationen 
\ 

anderer westlicher Länder, ist also eng mit der westlichen Gruppe der· Abrü-

stungskonferenz verbunden. Ganz. im Unterschied dazu hat sich die schweizeri-
. . . 

sehe Delegation bei der Genfer Konferenz der westlichen Gruppe nicht ange-

schlossen, sie zögert zugleich auch, sich mit der Gruppe der 21 (die aus nicht

paktgebundenen Staaten besteht), zu koordinieren. Das Arbeitsverhältnis zwi

schen SGCI und den Industrievertretern der· westlichen Gruppe präjudiziert 

eine. aktive Politik der Schweizer Delegation in informeller Anlehnung an die 

. 44 Vgl. Graphische Darstellung VI im Anhang A 
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Gruppe der 21; die Konsequenz ist eine andauernde Isolierung der Schweiz in 

der Abrüstungskonferenz. 45 

Es besteht nichtsdestoweniger Anlass jlU mehr Optimismus als zu Zeiten der 

Atomsperrvertrags-Debatte. Die Probe-Inspektion hat gezeigt, dass eine Zu

sammenarbeit zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft auch in vertraulichen 

Bereichen möglich' ist. Zudem hat sich die Zusammenarbeit 1989 durch die ge-
- . - - -

_ meinsame Teilnahme an derinternationalen Konferenz gegen Chemische Waf- · 

fen in C~nberra verfe$tigt. Auch liess der Auftritt von_ Staatssekretär J acobi an _ 
der Genfer Abrüstungskonferenz vom Sommer 1989 _ durchblicken, dass die 
Schweiz sicherheitspolitischen Interessen (via C-Waffenkonferenz) den Vortritt 
gegenüber den Interessen der chemischen Privatwirtschaft gibt. Solch eine 
frühzeitige klare Stellungnahme der Schweizer Regierung wird zweifellos der 

Ratifizierungsdebatte helfen, .den C-Waffenvertrag ohne grosse Polemik durchs 

Parlam~nt zu bringen; 

Abschliessend muss festgehalten werden, dass die formellen Voraussetzungen 

der Schweiz ungenügend sind, um- die Interessen ihrer Wirtschaft an der Abrü
stungskonferenz wahrzunehmen. Vom Pers_onal- . und Expertenmangel abgese
hen fehlt der Schweiz der notwendige St~tus an der Genfer Konferenz, um mit· 
ihren Vorstössen ins Gewicht fallen zu können. Der-Schweizer Beobachter darf 

' 
zwar _das W~rt ergreifen, Arbeitspapiere unterbreiten, Vorschläge machen etc.; 

die Teilnahine an der Konsensfindung ist ihm aber verwehrt. Es gibt keinen 

Grund für die Schweiz, ihre. Kandidatur nicht auch an der Abrüstungskonferenz 

anzumelden, eine Prozedur, die keinen pol:ltischen Kraftakt bedeuten und 
zugleich die Glaubwürdigkeit gegenüber der schweizerischen Industrie und der _ 
internationalen Gemeinschaft aufwerten würde. · 

V Ausblick· 

· Angesichts des gravierenden Mangels der Schweiz an Instrumentarien im Be

reich der Rüstungskontrolle wurden in den letzten Jahren verschiedene Maß

nahmen in die Wege geleitet und neue Vorschläge vorgebracht. Um das Fehlen 

von Fachleuten und Fachwissen zu beheben, hat die Schweizer Regierung ver-

45 So war es der Schweizer Delegation im Sommer 1988 z.B. nicht möglich, -an einem von 
Schweden organisierten, informellen Treffen von Vertretern der Industne urid Regierung der 
Gruppe der 21 teilzunehmen, weil die SGCI keinen Vertreter entsandte. · 

-I 
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schiedene Anstrengungen unternommen. Eine parlamentarische Initiative 

führte zur Gründung eines "Ausbildungsprogramms in Sicherheitspolitik" .46 

In der Hoffnung, zukünftig vermehrt auf Expertisen zurückgreifen zu kö:q.nen, 

gründet~ der Bundesrat ebenfalls 1986 an der ETH Zürich die Forschungsstelle 

für Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse. Ob diese Forschungsstelle den Er

wartungen gerecht wird, hängt in erster Linie von der Bundesunterstützung ab, 

die - finanziell wie auch in anderer Form - den Aktivitätsrahmen damit be

stimmt . 

. Die strukturellen Umgestaltungen 1m EDA und dem EMD stellen zwei

felsohne eine Verbesserung der bürokratischen Entscheidungsfindung dar. 

Wieweit sich dies auf die Praxis durchschlagen wird, muss die Zukunft erst 

noch zeigen. 

Strukturelle Verbesserungen werden auch in der Zukunft eine Notwendigkeit 

bleiben: 

• Im Bereich der Genfer Abrüstungskonferenz wäre es denkbar, das AC-Labor 

mit zusätzlichen Aufgaben zu betrauen. Eine Aufwertung dieses Labors würde 

es · erlauben, den wachsenden technischen Ansprüchen der Rüstungskontrolle · 

kompetent begegnen zu können. Das AC-Labor wäre somit in der Lage, die wie

derholt eingegangenen Verpflichtungen des EDA und des EMD, vermehrt Gute 

Dienste zu leisten, glaubwürdig zu unterstützen. 

• Um das Parlament vermehrt in die Rüstungskontrolle mit einzubeziehen, 

wäre es von Vorteil, eine gemischte Abrüstungskommission zu schaffen, wie sie 

schon in Schweden existiert. Solch eine Kommission würde Vertreter der V er

waltung mit Parlamentariern zusammenbringen und könnte die Schweizer Le

gislative vermehrt - inhaltlich wie auch finanziell -für Rüstungskontrollfragen 

sensibilisieren. 

• · Trotz der Erstellung des Konsultativorgans unter dem EMD-Chef, wäre es 

denkbar, ein permanentes Beratungsorgan zu kreieren. Ein Vorschlag aus der 

Feder von Divisionär Däniker sieht vor, die Stelle eines Delegierten für Rü-

46 Dieses Programm begann seinen Unterricht 1986 am "Institut universitaire de hautes etu
des internationales" in Genf. Seit 1989 nehmen auch Vertreter von europäischen neutralen 
Staaten und von Nachbarländern der Schweiz an diesem Lehrgang teil. 
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stungskontrolle zu schaffen; dieser Berater würde direkt dem Bundesrat unter-. ' 

stehen und befände sich in der gleichen hierar~hischen Stellung wie der Dele-
gierte für das Flüchtlingswesen.47 Gernäss Däniker sollte dieser Beamte eine 
Doppelrolle übernehmen: "Er müsste die Schweiz einerseits davor warnen, sich 

als Staat ohne jedes Drohpotential bereits an den Reduktionsschritten der 
'· 

hochgerüsteten Militärblöcke zu beteiligen, andererseits aber auch Optionen 

freihalten für den Fall, dass wirklich einmal von echter und dauernder Ent

spannung gesprochen werden könnte" .48 

,Die Rüstungskontrolle hat in den letzten Jahren eine Dynamik entfaltett· die 
auch an der Schweiz nicht ganz spurlos vorbeigehen wird. Die Regierung kann 
zukünftig nicht weiterhin ungerechtfertigt in der Passivität verharren. Dieser 
Artikel ·Versuchte aufzuzeigen, dass die seit Mitte der achtziger Jahre unter.., 
nom,menen Anstrengungen der Bundesverwaltung lobenswert sind, doch sind 

sie bei weitem nicht ausreichend, um die zunehmende Arbeitslast angemessen 

bewältigen zu können. 

Die Erfahrungen mit dem Atomsperrvertrag und dem Geilfer Abrüstungs
forum haben gezeigt, dass die Regierungsinstanzen oft intensiver mit den Ver-

. tretern der' Industrie zusammenarbeiten sollten. Denn .sei es in direkter, s·ei es 

in indirekter Weise - Rüstungskontrollmassnahmen bleiben nie ohne Folgen für 

. die Wirtschaft. Hier könnten die Dachorganisationen der Privatindustrie eine 

wichtige Rolle spielen. Sie würden die Entscheidungsträger der in ihr vertrete-
. nen Industrien rechtzeitig von rüstungskontrollpolitischen und ähnlichen 

Massnahmen iilformieren. 

Die gegenwärtige Hochkonjunktur der Rüstungskontrolle wie auch die Ar

meeabschaffimgsinitiative werden in absehbarer Zukunft dafür verantwortlich 

sein, dass die Schweiz sich intensiv mit ihrem Sicherheitsdilemma auseinander

setzen muss: Helvetische . Besonderheiten, wie das Milizsystem, der defensive 
Charakter ihrer Armee wie auch ein für Rüstungskontrolle nur schwer mobili
sierbarer Souverän werden die Aufgaben der Regierung in diesem Bereich na

tional und international erschweren. 

Es wäre wahrscheinlich zuviel .verlangt, von der Schweiz. kurzfristig eine ei

gentliche Rüstungskontrollpolitik zu erwarten, welche ei~em mittel- und lang-

47 Däniker, Gustav, Dissuasion~ Frauenfeld, Verlag Huber, 1987, S. 228. 
48 lbid. . 
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fristigeli Konzept zugrunde liegt. Eine Zwischenlösung könnte allerdings in ei
ner regelmässigen Berichterstattung der .Regierung über ihre Rüstungskon~ 

trollaktivitäte:p bestehen .. Inländische und ausländische "Beobachter" wüssten 
dann endlich, dass die' Schweiz vielleicht mehr als nur ein sehenswenes Gast

land für Rüstungskontrollverhandlungen-der Grossen ist. 

\: 
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Graphische Darstellung I 

Schwelzer Beltritt zu Rüstungskontrollabltommen 

V er trag/ Abkommen Ver1n1gsschluss Schweizer Unterzeichnung Schweizer ltatili:r.ierung 

Genf er Protokoll 1925 1925 1932 

Atomteststoppvertrag 1963 1963 1964 

W chraumvcrLrag 1967 1967 1969-

~ecresbodcnverttag 1971 1971 1976 

Bio/fox in~ Waffen-Abkommen 1972 1972 1976 

Atom Waffensperrvertrag 1968 1969 1977 

EN~OD-Vertrag 1977 1988 (beigetreten)* 

Inhumane-Waffen-Konvention 1980 1981 1982 

Stockholm Dokument l986 Am 1.1. 1987 in Kraft getreten** 

*Da Y.crtrag schon in Kraft war, brauchte es keine Unterschrift 
**Das Stockholmer Dokument der KV AE ist nurpolitisch bindend und wird weder unterschrieben noch ratifiziert 
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Graphische Darstellung II 
.Schweizerische Beteiligung an rüstungskontrollpolitisch r~levanten Gremien und Aktivitäten 
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Graphische Darstellung 111 
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.Graphische Darstellung IV · 
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ANNEXE 

Proposition de Ia detegation suisse 
ä Ia Co'lference pour Ia reduction et Ia Iimitation des armements •• 

REGIME SPECIAL DES ARMEES DE MILICE 

(Jeneve, J5juin 1932. 

Ainsi que le Gouvernement. federal l'a deji fait observer dans Je docurnent relatif i l'etat des 
armenients de Ia Suisse (document Conf. D. 32) u, Je projet de convention" elabore par Ia Commis, 
sion preparatoire ne vise. que les armees permanentes. II ne tient pas compte des caracteristiques 
propres aux armees de milices. Cela s'explique tout naturellement par Je fait que les armees de mili· 
ces sont une exception et que le projet de convention, en tant que projet initial destine a servir de 
base de discussi.on .i Ia Conference du desarmement, ne pouvait gu~re envisager que le type le pius 
normal d'armees, celui des armees permanentes. 

II importe cependant, lors de Ia mise au point de ce projet, de ne pas s'en tenir seulenient au type 
.Je plus courant d'armee nationale, mais de reserver .une place particuliere au typemoins usite, celui 
de l'armee de milices, d'autani plus que, selon l'opinion quasi unanime, cette formation constitue le 
type de l'armee defensive par excellence et qu'elle merite, i ce titre; de retenir l'attention particu
liere de Ia Conference du desarmement. 

L 'armee milicieime, teile que nous Ia concevons euelle qu'elle existe en Suisse, est essentiellemenl 
differente de l'armee permanente. Elle ne saurait guere etre soumise au regime general de Ia ruture 
convention. Elle devrai,t, en raison de sa nature toute particulh!re, faire l'objet d'un traitement spe· 

· cial. 

14. Porte le numbo oßlciel: Co'lf. D./15. Ce memorandum a ete approuve par le Conseilfederal 
dans.sa seance du 8juin 1911 (E 1004 t/334). 
15. Non reproduit. Cf. n" /09; 
lli lfl t"nN rb.,rlllr IOll "" '"''r• 

)o ... ·.:a 

19 Dl!c!;MBR!; 1932 541 

Cette necessite logique et pratique a deji ete soulignee dans Je document Conf. D. 79 (chi!Tre I, 
litt. A. 3), soumis i Ia Conrerence Je 18 revrier11• La delegation allemande a pose; en e!Tet, eo prin· 
cipe que «les Etats Ii Systeme de milices devront, en tout etat de cause, benelicier d'un regime repon· 
dant ä leur situation sptkiale•. 

II serait indique, des lors, que Ia Conference examinät quels sontles Etats qui sont dotes e!Tective
ment d'un systeme de milices, car l'emploi de ce terme, dans Ia li.tterature contemporaine, nous 
parait avoir donne lieu ä certains abus. 

Personne n'a jamais r~voque en doute que l'armee suisse est Je ~ype meme de l'armee de milices. 
Aussi ne semble+il pas superflu d'en rappeler les priricipaux caracteres distinctifs, ne ffit-ce que . 
pour pr~venir tout nouveau malentendu. · ' · 

La. caracteristique essentielle d'une arm~e de milices comme l'armee suisse reside dans le rait 
qu'elle n'a ni unites (compagnies, batteries, escadrons), ni corps de troupe (bataillons, groupes, regi· 
ments), ni. commandants, ni etats-majors constamment en service. Les unites, les corps de troupe, 
les etats-majors, sont organises, mais ils ne se trouvent en serVice que pendant une courte periode de 
l'annee. lls sont appeles annuellement i des «cours de repetition• d'une duree de treize jours pour 
l'infanterie et de seize jours pour l'artillerie, jours de mobilisalion et de demobilisation compris. 

Le caractere distinctifde l'armee de milices n'est donc pas, comme on Je declare frequemment, Ia 
brievete du service, .mais Je rait qu'unites et corps de troupe, commandants et etats-majors ne sont 
pas perman.ents. 

Les unites et corps de troupe n'etant pas permanents - et voici une seconde particularite qui de
coule de Ia premiere -, l'instruction du soldat ne s'accomplit pas dans l'unite i laquelle l'homme sera 
attribue, mais,dans des cours speciaux d'instruction (ecoles de recrues). 

Les cadres de l'ecole de recrues ne sont pas non plus permanents. lls se recrutent parmi I es sous
officiers et officiers de Ia milice. Sont appeles comme sous-offic!ers les soldals qui viennent d'obtenir 
le.grade de caporal dans une ecole.speciale de sous-officiers, comme chefs de section les lieutenants 
brevetes l'annee precedente et comme commandants de compagnie les premiers-lieutenants qui ont 
suivi avec succes certains cours preparatoires (ecoles centrales). 

Dans les ecoles de recrues, les cadres doivent i Ia fois instruire et s'instruire. lls sont formes aux 
fonctions qu'ils auront i exercer dans Ia milice pardes officiers d'instruction, qui sont, eux, des offi
ciers de carriere. Ces officiers instructeurs sont peu nombreux: un officier sliperieur qui dirige toute 
Teeoie et un officier (major ou capitaine) qui pourvoit i l'instruction de chaque compagnie. batterie 
ou ese.adron. lls n'exercenl pas de veritable commandement. lls reglent et surveillent l'instruction. 
lls constituenl, avant tout, un personnel d'enseignement. · . 

L'ecole de recrues terminee, les compagnies sonl dissoutes el les soldals verses dans les unites de 
l'armee. L'ecole de recrues esl de courte dur~e (65 ä 90 jours suivant l'arme). La brievete du temps 
consacre ä l'instruction constitue sans doute, elle aussi. une caracteristique de l'armee de milices, 
niais, comme nous J!avons dit, elle n'est pas Ia caracteristique essentielle. 

Une earacteristique plus importante res.ide dans le fait que Ia milice suisse n 'est pas une rormation 
sui generis appelee ä seconder, comme c'estle cas pour d.'autres troupes miliciennes, une formation 
permanente a!Tectee ä Ia defense nationale. Elle est seule i pourvoir i Ia defense du pays. 

Ces quelques indications tres sommaires font.apparaitre qu'une armee de milices comme l'armee· 
suisse n'esl aucunement apte i !'offensive strategique sans preparation et instruction ulterieures; elle 
est incapable d'uiie offensive brusquee. II y aurait donc lieu d'encourager autant que possible Ia for
mation d'armees nationales de ce type. Ce serait dans l'interet de Ia paix. 

A quel regime devraiLetre soumise l'armee de milices dans Ia convention future? La question 
etant de nature plutÖI technique, elledevrait etre renvoyee a l'examen des commissions lechniques. 
Aussi Ia delegation suisse propose-1-elle ä Ia Commission generare d'adopter ä cet eiTel une resolu
tion qui pourrait recevoir Ia teneur suivante: 
, «La Commission generale, considerant que les armees de milices doivent eire soumises i un re
gime conventionnel qui tienne comple de leurs caracll!ristiques propres, charge les commissfons 
techniques d'examiner les modaiites de ce regime .• 

·11 N11n r.tJirnunJ 

!I 

/ 
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